
UM Sr. Kmf. DUOl.zu Trier :c. ic. sämmtlichen Ober ^ und Untergerichts-Stellen des hohen Erzstists hiermit anzufügen :^s sey Zwar l'is anher üblich gewesen, daß die Bergwerks -Streitigkeiten in erster Instanz von der Kurfürstlichen Hof-Kamlm^a1^^_-^nM^^pr)3Näwria an besondere Komnrssirien verwiesen worden seyen; allein, da durch diesesaußerordentliche Mittel der Abgang an ordentlichen Bergge-richtcn, die bei der Geringfügigkeit des Bergbaues im Erzsiistekeine Statt haben könnten, nicht ersetzt würde, so hatten eckSeine Kurfürstliche Durchlaucht den Umstanden, nndder guten Ordnung ssir weit angemessener gehalten, wennsamt«liehe in Bergwerks Sachen einschlagende .Rechts Gegenständenach



«ach dem Beispiele in anderen Staaten an die ordentliche Ge ^richte zur Rechtsthatigung , und Entscheidung hinverwtesenwürden ; Höchftdieftlbe Hütten daher gnadigst zu verordnen ge¬ruhet ; >i.) Daß die Kurfürstliche Hofkammer in der Eigenschafttines Obcrbergamts nach wie vor befugt seyn solle, das höchste^el2i-ium bei sämtlichen aus dem Bergregale fliesenden Rechte«. und Nutzungen in bisheriger Art kraftigst zu handhaben, des-falls die nötigen Weisungen, und Befehle zu erlassen, und die¬selbe auch durch Strafen, Exccuticnen, und dergleichen zu voll¬strecken ; daZ hingegen2-) Wenn m diese», und andern dergleichen Fällen die Sachein. Wiederspruch gezogen, und Contentios würde, dieselbe anden Kurfürstlichen Iustih Senat, und von da in dem gehörigenAppellations ^Le'ge an das Hofgericht, oder den Hof^-ch zuTrier, und das ^evisoriumzur Erkenntnis, und Entscheidung-Zu verweisen ; daßz) von dem Kurfürßlilcn Justiz Senate, cder auch vondem H Gerichte, und dem Hcstatb zu Trier, wenn strittigeWergKcrkb Sachen in pr'ma i^lw ng an dlcstlbe gebracht wer-, den^ davs.-z alftalcich dem Kurfürstlichen BcrZamte zur NahlUNS '



rung seines Interesse mittelst Gestattung der AM«'- EinsichtNachricht zu geben; im übrigen aber4.) die von einer Gewerkschaft etwa auszuwerfende, odersonsicn entstehende Frage : ob der borliegende Streit zur poli¬tischen Obcrbergamts - Direktion, oder zu einer richterlichenErkenntnis gecigeuschaftet sey , nach vorlaufiger BenehmungNut der Kurfürstl. Regierung vorderstnust zu erledigen ; sodann5.) es in Ansehung der übrigen streitigen Vorfalle, die ge¬gen die Individuen des Bergwerks Personals, oder zwischenlezteren unter sich entstehen , lediglich bei derjenigen Gerichts«barkeit, die dicscrtwcgen hergebracht ist, zu belassen ftye.Koblenz in donz, ^leH^ul^^^DeciMb., 179!')'.5LR5M35NH x^li'i-okiz 8r^c!äl^1. ^ ^c«/^i'^.


